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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ustert
Mitgliedern der gesezgebeude» Räthe der helvekscheu Republik.

Bandlì!. XXXlX. Lnz rn, s. April l>/y9. ('S. Germ. VII.)

Vo llzietzu n g s direêto ri u m.

Das Voll; chuügsdirektorillm der helvetischen
einen und ni.thcèldareii Ncptldlik/ an
d:e Bürger Hclvctiens.

Bürger!
Das Vollzichungsdirektorium hak in der dermal:-

gen Lage des Vaterlands nöthig gefunden, alle Mit-
tel zu entfalten, um seine äussere Unabhängigkeit «e-
gen die annähernden Heere der Monarchen zu erhal-
ten. Es hat die Sohne des Vaterlands aufgerufen,
den Kampf für Freiheit und Gleichheit und neurepu-
blikamscher Verfassung zu b'stehen, und hat im glci
chen Augcnblik die-gesczgebenden Rathe eingeladen,
durch gesezliche Verordnungen alle Duellen zu
öffnen aus denen die zur Vertheidigung der Grenzen
herbeieilenden Krieger, bewaffnet, genährt, besoldet
und aufgemuntert werben können.

Vereint mit dem vollziehenden Direktorium g'aass
ten die gesezgebenden Räche in dem glühenden Eifer
der heloeri-'chen Bürger für du Ehre ihr.s Vaterlan-
lands tae Duellen gefunden zu haben, aus we! en
sich mittelst einer Essladung zu freiwilliger Bestim-
mang der zu gebenden Stemr die schnellsten und
sichersten Geldbeiträge hoffen und erwarten ließen.

In Kraft des beigerukren Beschlusses wird al-o
jeder steuerbare helvetisshe Bürger eingeladen, unoer,
jüglich nach Bekanntmachung dieser Publikation den-
jenigen Beitrag, den er den Bedürfnissen des Vater-
lands widmen will, bei dem Agenten seiner Gemeinde
oder Sektion zu entrichten.

Es wird gewiß kein steuerbarer Bürger sich ssc-
str Auffodernng entziehen, jeder wird, auch ohne Er-
ssn rung, diesen Beitrag nach Maaßstab seines Per-
mögens entrichten, und mancher wird aus wahrer
Vat.rlandsliedc und aus wahrem Gefühl von der
Leichtigkeit des Angenblks diesen Maaßstab über-
schreiten und mehr geben. Eine vermehrte Ar strew
g.ung in Zeiten der Gefahr hat doppelten Werst) und
dsxxelte Wststzmgen — und wenn durch die vereinte

Kraft aller Bürger das Vaterland erhalten wird, ss

wird jeder, der dazu durch seinen Arm oder durch
sein Vermögen mitgewirkt hat, in feinem eigenen Ge-
fühl und in dem Dank des Vaterlands die Belohnung
seiner Aufopferung finden.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.
Das Voflstefmnqsdirektorêllm der helvetische»

einen und untheilbaren Republik.

Z fssge eines, in geheimer Sitzung von den ge-
seuedtnden Räthen unterm »0 März abgefaßten Ge-
setzes, welches die Ausschreibung einer außerordentlichen
Kne -sbeisicuer verordnet, mid der vollziehenden Gewalt
die Art der Erhebung überläßt.

In Erwägung der ausserordentlichen Dringlichkeit
des gegenwärtigen Augenbliks,

beschließt:
w Jeder stenervflichtige helvetische Bürger wird

anfgewdcrt, sog eich nach Bekanntmachung dieses Bc-
ch usses, dem Agenten seiner Gemcmde ober Sckticn

eine Kri'gsocisteucr z> ei.wich ten.
2. Dieke Beistnier wirb so lange die ausseror-

de-st iche KricgsbcdürfssHe der Republik sortdai ren,
monat-ich wiebcrhsst, und allemal init dem ersten Tag
jeden Monats in die Hände der Agenten gelegt werden.

3. Jeder steuervtlichtige Bürger wird fein Vcrniö-
laen und scme Vaterlandsliebe zu!« Maaßstab seines
i Beitrags nehmen.

à. Fremde, in Helvetic» angesessene, mid helve-
tische, ausser Lands wohnende Bürger, sind cingcta-

i den. an diesen BcittäM Antheil zu nehmen.
L, D:e gänzlich Armen sind dieser Beitrage cut

hoben.
0. Die Agenten sind pfiichtig, unmittelbar nach



der Enthebung dieser Beiträge, den Belauf derselben
dcni Obcrcinnchmer des Kantens mit einer genauen
Liste begleitet, einzusenden.

Dieser Beschluß soll, nebst der. Hu begleiten-
den Publication, dem Duck übergeben bekannt ge-
macht und angeschlagen werden.

Also beschlossen, Luzern den 35 März 5799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
B a m

Im Namen des Direktoriums, der Ten. Sekr

Mousson.
Zu drucken und publizieren anbefohlen,

Der Minister der Justiz und Polizei,
F. B. Meye r.

Das Vollziehuugsdirektorinn, der helvetischen
einen und uutheiivaren Republik.

In Betrachtung, daß bei der Ausstellung bclveti-
scher Truppen, die für ihre Bedürftliße er'srdcmchen
Requisitionen auf einem gleichförmigen Fuße angevrd-
net, und einer bestimmten Vorschrift unterworfen seyn
müssen.

In Betrachtung, daß diese Vorschrift sowohl einer-
seits die Gemeinden für die von ihnen gemachten Lie-
strungcn sicher stellen, als auf der andern Seile uu-
rechtmäßige Schuldenansprachen verhüten soll.

Beschließt:
1. Jeder Kantonscommissaft hat die Obliegenheit

für die Unterhaltung, der in seinem Kanton statiouir-
ten oder durchmarschicrendcn Truppen zu sorgen.

2. Es wird die zu dem Ende nöthigen Allsträge
durch die Distriktscommissarien vollziehen lassen.

Z. Die erfoderlicheu Requisitionen von Lieferungen
sowohl als Fuhrwerken sollen jedesmal an die Muni-
zipalität der Gemeinde, wo sie gemacht werden, und
an keine andere Behörde gerichtet seyn.

4. Die dafür ausgestellten Bons oder Empfang-
scheine sollen jedesmal von dein unmittelbaren Cyef
des größcrn oder kleinern Corps für welches die Re-
quisilion geschieht, ausgefertigt und unterzeichnet seyn.

s. Diese Bons oder Empfangsscheine sollen den

Ort und die Zeit der gemachten Lieferung, die Art
und Quantität derselben, und das Tnwpeneorps, für
welches die Requisition geschieht, deutlich und bestimmt
anzeigen.

6. Es sollen nach dieser Vorschrift Formulare von
Bons oder Empfangscheinen gedrukt, imp an die Mi-
litairspcrsoncn, die davon Gebrauch zu machen, im
Falle sind, ausgetheilt werden.

7. Die Mnnizivalitäten werden am Ende jeder
Woche die Bons für die gemachten Lieferungen an den
Commissair iffrcs Distrikts, und dieser die Bons des

gesamten Distrikts an den Kantonscommiffftr ein-
senden.

s. Der Distriktscoinmissair wird für jede Einsen-
dung von Bons eine Quittung, welche den ganzen
Betrag derselben anzeigen soll, ausstellen.

9. Die Distrikts: ommissaricn sowohl als der Kan-
lonscommissair sind für die richtige Aufbewahrung der
Bons, so lauge sie in ihren Händen bleiben, gegen
die Mnnizipalitäten verantwortlich.

5 0. Der Kantouscommissair wird in der Mitte
und am Ende jedes MsnatS die ihm eingekommenen
Bons vlsrcn, und das Bordereau derselben der Vcr-
waltungskammer eingeben.

i i. Die Verwàltungskammer wird am Anfange
jedes Monats den Etat, der im vorhergegangenen Mo-
natc gemachte«» Lieferungen und Requisitionsfuhren dem

Kriegsminister und ein Doppel dem Minister des In-
mern einsenden.

52. Die Verwaltungskammer eines jede» Kantons
wird für jede Art von Lieferungen und Requisitions-
fuhren nach den laufenden Landcsprciscn cine Tare zur
Bezahlung entwerfen, und dieselbe dem Vollzichungs-
direklorium zur Genehmigung vorlegen lassen.

5 3. Wenn das obige berichtet ist, so werden die Em-
pfangsschcme (Bonsü nach der Ordnung ihres Datums
ans den Geldern bezahlt werden, die jeden Monat zu-
eist von der Kriegssicuer in den öffentlichen Schatz
eingehen.

5 l. Dieser Beschluß soll gedrukt, publiziert, und
durch den Kr cgcmmister den Verwaltungskammern und
Kriegscommissairs mitgetheilt werden.

Also beschlossen in Luzern den ein und dreißigsten

März, 57x9.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekret.

Mousson.
Zu drucken und publizieren anbefohlen.

Der Minister der Justiz und Polizei,
F. B. M e y e r.

Das Vollzieh,masdlrektorium der helvetischen
einen und untheilbareu Republik.

In Vollziehung der Gesetze vom 5,?. und 2?. März,
die dcmftlben zur Sicherstellung des Wohls der Repu-
bttk wirksamere Mittel geben, um die Anwerbung der

58,000 Mann Hülfötruppen zu befördern,



Z"
beschließt, was folget: j i >. Dem Kriegsminister ist die Vollziehung dessel-

I. Die Ergänzung dieser -18,000 Mann Hülsstrnp- aufgetragen.

Also beschlossen in Luzcrn den 1. April 17.W.
Der Präsident des vollziehende.". Direktoriums,

pen soll un Ver äitnisi von vier Männern auf hundert
der Attivbürge" sertk ut> werden.

Die Reg vrnNgsi-atthalkr und Generalinspektoren
werden ieder Gemeinde das Cont ngcnt bestimmen,
wel-.hcs st." zu liefern hat.

2. Dieses Cowmgent wird auf drei Weifen gelie-
fe.t werden.

1. Durch frc Tsige Anwerbung von Männern
vom i6tca bis zum Losten Jahr, unter dem
Vorbehalt, daß die-e leztcrn dienstfähig seyen.

s. Dnrchs Loos.
2. Durch acrerfetzung oder freundschaftliche
Ueber knnft.

2. Wen" -.n diese Weife das Gemeindscontingent
dem bisher e. aräuchlieden Modns wird substituirt seyn,
so wird cm? Belohnung von vier «chweizerfranken den-
fenigen màzcht werden, die sich freiwillig anwerben
lassen, sobald sie nn allgemeinen Sammelplatz werden
angekommen seyn.

Die Gemeinden, welche vor der Herausgabe des
Gesetzes vom 2 z März eine dem gesicherten Contingent
gleichkommende Anzahl Rckrmcn geliefert haben, wer-
den von einer weitcrn Requisition ausgenommen.

L. Um die Bevölkerung zu schonen, wird es den
Gemeinden verstattet, auch Fremde ihren Contingente»
einzuverleiben.

6. Die Bnndtncr, welche zur Vertheidigung der
gleichen Sache aufgcfodcrt sind, und deren mehrere
vom helvetischen Direktorium Ofsizicrsstellen von vcr-
schiedenen Graden angenommen haben, werden zu die-
fcr Anwerbung ein Contingent beitragen, das mit ih-
rcr Vslksauzahl im Verhältniß steht.

7. Von heute bis zum Z0 April nächstkünstig sol-
len diese Contingente aufgenommen, und zum allgcmei-
ncn Versammlungsorte geliefert werden.

8. Vom 10. bis -um 1.5. April inklusive sollen
die Brigaden - Chefs dem Bureau des Kriegsmi-
nisters ein Verzeichnis aller Rekruten einsenden, die bis
zu diesem Zeitpunkt angeworben worden sind. In die-
sein soll der Geburtsort, das Alter, der Name und
Vorname angezeigt werde-,. Den, Voll; ehungsdirek-
terium soll davon ein summarischer Etat vorgelegt
werden, damit es daraus die Anzahl der Mannschaft
ersehen könne, die zufolge des 2ten Artikels des Gesetzes
ergänzt werden soll.

s. Durch gegenwärtigen Beschluß nrcrde» alle etwa
bcransgekommenen Ercmplare eines ähnlichen Beschluss
ses danrt vom 2s. März als ungültig erklärt.

10. Dies«? Beschluß soll gcdnikt, publizirt, und
«n den gewohnten Orten «»geschlagen werden.

B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
M 0 n s s 0 n.

Zu drucken und publizieren anbefohlen.
Der Minister der Justi-. und Polizei.

F. B. M eher.

Im Namen der
baren ^ m theil-helvetischen einen und "

tt/erpUtz!!?.

Beschluß.
Das Vollziehungsdirektorium beschließt:
1. Der Bürger Augustin Kelier, gegenwärtig

Chef der ersten Legion wird anmit an die Stelle eines
Brigadengenerals ernennt.

2. Der Kriegsminister ist beauftragt, diesen Bei
schluß an Behörde zu nolisicircn, welcher auch in Drnk
abgefaßt werden soll.

Luzern, den 23. März 1799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.
Mousson.

Das Vollziehungsdirektorium beschließt:
1. Dem Bürger Keller, Brigadengeneral, wirb

hiermit das Oberkommando über die in Thätigkeit gc--
ftzten helvetischen Auszugstruppen übertragen.

2. Der Kriegsminister ist beauftragt, diesen Bee
schluß gehörigen Orts bekannt zu machen.

Luzern den 28. März 179Y.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Bay.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.
Mousson.

Gesezgebung.
Grosser Rath 27. März.

(Fortsetzung des Gutachtens über das Cri m f.-

nal 5 G e se z b n ch.)
772. Jeder der »achfolgenden Umständen, mfter

welchen dieses gemeldle Verbrechen geschieht, wii0
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